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Die Verfälschung der Nahrungsmittel
Die humanen Bestrebungen der NeuM haben mancher

lei Institute ins Leben gerufen welche den Zweck haben das
Leben und die Gesundheit des Menschen vor den zahlreichen
Feinden zu schützen welche im Geheimen auf dieselben lauern
Zu den allerschlimmsten dieser Feinde zählt die in erschre cken
dn Weise um sich greifende Verfälschung der Nahrungs
mittel wie solche in unzähligen Fällen durch die chemische
Analyse und durch das Mikroskop nachgewiesen worden ist
Dem Brote welches aus geringen Mehlsorten oder aus
verdorbenem Mehl gebacken wird giebt man durch einen
Zusatz von Kalkwasser ein weißes leichtes Aussehen während
man die Schwere durch Zusätze von GypS Mann Blei
weiß und andere für die menschliche Gesundheit gefährliche
Substanzen erhöht Verdorbenem Fleische giebt man durch
Bestreichen mit giftigen Essenzen ein frisches Ansehen Im
Biere sind Giftlolch Bilsenkraut Opium Kockelskörner
Brechnuß und andere Substanzen entdeckt worden welche zu
den stärksten Giften gehören Bekannt sind die vielfachen
Fälschungen durch welche der Wein vergiftet wird Erst
neuerdings sind in Frankreich große Quantitäten Rothwein
welche zur Ausfuhr nach Deutschland bestimmt waren mit
Beschlag belegt worden weil man als Färbestoff das billige
aber intensiv giftige Fuchsin angewandt hatte Eben so
werden verdorbene Kaffeebohnen mit giftigen Stoffen ge
färbt Sogar aus Teig gebackene und gefärbte Kaffeebohnen
und Muskatnüsse denen man ein künstliches Aroma ver
liehen hatte sind gefunden worden Gemahlener Kaffee
enthielt in häufig festgestellten Fällen Cichorien Roggen
Eicheln und andere Surrogate und diese nicht einmal rein
sondern auch ihrerseits durch Zusätze von Ocker Eisenoxyd
und Ziegelmehl verfälscht Diese Beispiele denen sich eine
große Reihe anderer hinzufügen ließe mögen genügen um
zu beweisen daß unsere Gesundheit durch die schnöde
Gewinnsucht der Fälscher mit jedem Bissen gefährdet ist
den wir genießen Gewissenlosigkeit und Habsucht reichen
einander die Hände um den eigenen Säckel zu bereichern
indem sie Leben und Gesundheit von Hunderttausenden
untergraben

Diese traurige Thatsache kann nicht dringend genug der
öffentlichen Aufmerksamkeit und der Aufmerksamkeit der Be
hörden empfohlen werden Daß das Bedürfniß zur Auf
merksamkeit vorhanden ist beweisen die Fragen mit deren
Beantwortung der Ende d M in Brüssel zusammentretende

internationale Kongreß für Gesundheitspflege und Rettnngs
wesen sich beschäftigen wird Zu denselben gehört auch
folgende Welches sind die Mittel um die Bevölkerung
vor den Gefahren zu schützen denen sie durch Betrug und
Fälschung von Getränken und Nahrungsmitteln ausgesetzt ist

Nach unserem Dafürhalten liegt die Antwort auf diese
Frage ziemlich nahe Unsere Altvordern griffen gebotenen
Falles zu sehr drastischen Mitteln Betrügerische Kaufleute
wurden mit den Ohren an den Ladentisch angenagelt Bäcker
welche verfälschtes oder zu leichtes Brot feilhielten wurden
in den Bäckergalgen gesteckt hölzerne vogelbauerartige
Käfige wie sie noch heute z B in Nürnberg und Regens
burg in historischen Sammlungen gezeigt werden und
alsdann unter Wasser getaucht Dergleichen Strafen sind
für unser Zeitalter unmöglich geworden aber was wir aus
der Handlungsweise unserer Vorfahren lernen können das
ist die Thatsache daß im gegebenen Falle das geeignetste
Mittel zur Abwehr die Selbsthülfe innerhalb der gesetzlichen
Schranken Wenn jeder Einzelne der einem Betrüge oder
einer Fälschung auf die Spur kommt unnachsichtlich die
Hülfe des Staatsanwaltes in Anspruch nähme was leider
aus Bequemlichkeit oder Gutmüthigkeit nur allzu häusij
unterbleibt so würden gar bald bessere Zustände herbeizw
führen sein während gegenwärtig erfahrungsmäßig die Be
strafungen wegen Verfälschung von Nahrungsmitteln zu den

Seltenheiten gehören Wir haben vollständig ausreichende
Strafbestimmungen Wer verdorbene oder verfälschte Ge
tränke oder Eßwaaren insbesondere trichinenhaltiges Fleisch

seilhält oder verkauft wobei es gleichgültig ist ob er Kennb
niß davon hatte oder nicht wird mit Geldstrafe bis 150

oder mit Haft bestraft Wer dagegen Gegenstände
welche zum öffentlichen Verkaufe oder Verbrauche bestimmt
sind vergiftet oder denselben Stoffe beimischt von denen
ihm bekannt ist daß sie die menschliche Gesundheit zu zer
stören geeignet sind ingleichen wer solche vergiftete oder mit
gefährlichen Stoffen vermischte Sachen wissentlich und mit
Verschweigung dieser Eigenschaft verkauft feilhält oder sonst
in Verkehr bringt wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren
und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen
verursacht worden ist mit Zuchthaus nicht unter 10 Jahren
oder mit lebenslänglichem Zuchthause bestraft Wo indessen
kein Kläger da ist bekanntlich auch kein Richter

Die durchaus nothwendige Selbstthätigkeit des Publi
kums zur Entdeckung und Verfolgung der Fälscher von
Nahrungsmitteln wird von doppelter Wirkung sein wenn
sie die gehörige Unterstützung bei den öffentlichen Sicher
heitsbehörden findet Auch h r liegt gar Vieles im Argen
Größtenteils beschränkt sich die Polizei darauf dann und
wann diesem oder jenem Höckerweibe die getaufte Milch und
die aus Mehl Kalkwasser und Essig zusammengequirlte
saure Sahne auszugießen zu leichte oder verfälschte

Butterstücke zu zerschneiden und von Zeit zu Zeit bei diesem
oder jenem Fleischer verdorbenes Fleisch mit Beschlag zu
belegen Damit ist so gut wie nichts gethan wenn man
erwägt daß die Verfälschung von Nahrungsmitteln in un
geheurem Umfange und planmäßig betrieben wird Um

den Kampf für die Gesundheit der Bevölkerung gegen Be
trug und Fälschung mit Erfolg führen zu können wird es
nothwendig werden in nicht zu großen Zeiträumen sämmt
liche feilgehaltenen Viktualien und Materialwaaren ohne
jede Ausnahme einer chemischen und mikroskopischen Prüfung
zu unterwerfen und denjenigen Händler Bäcker oder Fleischer
der auf fauler Fährte ertappt wird dem Staatsanwalte zu
überweisen seinen Namen aber durch öffentliche Bekannt
machung an den Pranger zu stellen Eine solche Maßregel
ihre allgemeine Durchführung vorausgesetzt würde und
könnte ihren Zweck nicht verfehlen

Wir wollen zugeben daß eine solche Maßnahme in
dem Umfange wie wir ihn im Sinne haben große Schwie
rigkeiten verursachen würde Bei gutem Willen und der
nöthigen Energie aber ist sie durchführbar Wir verfolgen
mit rastlosem Eifer den Mörder welcher mit Gewaltthat
seinem Mitmenschen den Lebensfaden abschneidet jene
Massenmörder aber welche schnöden Gewinnes halber ganze
Generationen vergiften dürfen fast unbehelligt ihr schändli
ches Gewerbe treiben Wir stellen dem Fälscher nach der
unser Vermögen beschädigt bekümmern uns aber kaum um
jene zahlreiche weitverbreitete Fälscherbande welche uns die
tägliche Nahrung in Gift verwandelt und dadurch unser
köstlichstes Gut die Gesundheit vernichtet

Erst kürzlich ist im Reichsgesundheitsamte eine Eentral
behörde für das Deutsche Reich geschaffen worden welchem
die hohe Aufgabe zufällt über den Gesundheitsstand im
Lande zu wachen und Institute ins Leben zu rufen welche
zur Beförderung des leiblichen Wohlbefindens der Bevölke
rung geeignet erscheinen Will es sich dieser Aufgabe ge
wachsen zeigen so wird es ein wachsames Auge haben müssen
auf die Verfälschung der Nahrungsmittel Durch jede
Maßregel welche Betrug und Fälschung der wohlverdienten
Strafe zu übergeben geeignet ist würde es sich den Dank
des verständigen Theils des Publikums verdienen

Magdeb Ztg

Stadt Theater
Die Fledermaus Operette von Johann Strauß
Wie wohl vorauszusehen so hatte am Montag Abend

die schon viel besprochene Fledermaus ein ganzes Haus
voll Neugieriger herbeigelockt Lange ließ das lichtscheue
Wesen auf sich warten vielleicht wie Mancher schon glaubte
aus keinem andern Grunde als daß die Herren Textbear
beiter es für Thierquälerei halten mochten ein so gern flat
terndes Thierchen stundenlang mühsam herumkriechen zu lassen

Doch dem ist nicht so die Geschichte hängt anders zu
sammen Ein lustiger Vogel Dr Falke mit Namen ver
kleidet sich zuletzt als Fledermaus um damit den Akt der
Rache für einen ihm vor Jahren von seinem Freunde Ei
senstein gespielten Streich glänzend zu beschließen Statt
ihn ins Gefängniß zur Verbüßung einer achttägigen Haft
zu begleiten führt er ihn unter fremdem Namen in eine
gar lustige Gesellschaft eines russischen Prinzen woselbst er
unter Andern das flotte Stubenmädchen seiner Frau bald
auch den Gefängniß Direktor ebenfalls unter fremdem Na
men und endlich seine eigne Frau antrifft welcher er uner
kannt seine Huldigungen darbringt Schließlich begiebt er
sich in die Wohnung des ihm vorausgeeilten und zum
Freunde gewordenen Direktors um hier uun endlich nach
vielen ergötzlichen Scenen umringt von der ganzen lustigen
Gesellschaft durch die Fledermaus mit seiner schmollenden
Ehehälfte wieder ausgesöhnt zu werden

Gehen wir nun zur Compofition über
Die Musik deren schönste Melodieen zu Quadrillen

und Walzern bearbeitet schon der nächsten Winterbälle har
ren bewegt sich wie vom jetzigen Walzerkönig nicht anders
zu erwarten meist in den ihm so sehr geläufigen Walzer
rhthmen unterbrochen von Polkas Galopps und kurzen
Recitativen Auch finden sich außer der schönen Ungarischen
Arie Nr 12 darin einige Anklänge an Lortzing und Nieo
lai so daß man auch in musikalischer Beziehung nur ange
nehm berührt wird

Was nun die Darstellung betrifft so dürfte es gewagt
erscheinen nach der ersten Ausführung schon über die Einzel
leistungen sicher und richtig urtheilen zu wollen Mit
der Gesammtaufführung konnte man wenn wir Nr 3 4
und 12 ausuehmen wohl zufrieden sein Akt 2 und 3
wurden sehr beifällig aufgenommen ein Zeichen daß der
Bühne gute ja zum Theil sehr gute Kräfte gewonnen sind
Für heute erwähnen wir nur im Allgemeinen Frl Kauf
mann sehr gut in der Rolle des Kammermädchens dann
Herrn Lenz Alfred dem die Herren v Evenbach Eisen
stein und Oeser Gefängniß Direktor würdig zur Seite
gehn Auch wollen wir was namentlich das Spiel betrifft
die Herren Alexander vr Falke Lauz Dr Blind und
Snsfa Gefängniß Aufseher nicht unerwähnt lassen Nicht
minder trugen auch die Chöre und Tänze viel zur Hebung
des Ganzen bei so daß wir wohl auch von dieser Seite
für den Winter manchen genußreichen Abend zu erhoffen

haben nStadtverordneten Kongrch
Erster Tag

Berlin Sonntag 24 September Nachdem der
große Festsaal des Rathhauses sich von 9 Uhr ab stark ge
füllt die Koutrole ergab später die Anwesenheit von 326
Personen ließ der Stadtverordneten Vorsteher von Berlin
vr Straßmann um 9 Uhr die Glocke erschallen und
begrüßte die Versammlung indem er ausführte es sei eine

Thatsache von Bedeutung daß trotz der Kürze der Zeit
eiue so große Zahl von Männern aus eigenen Mitteln und
eigenem Entschluß hierher geeilt seien Das beweise daß
der Sinn für die Selbstverwaltung überall frisch und leben
dig daß man beabsichtige das Recht der Städte zu pflegen
im Geiste der Zeit und nach Maßgabe des vorhandenen
Bedürfnisses Er begrüße daher die Versammlung mit
Freuden Indem Redner nunmehr auf die Aufgaben des
Kongresses einging hob er hervor daß keine Mehrheitsbe
schlüsse gefaßt werden sollten daß man vielmehr der öffent
lichen Meinung nur das vorlegen wolle worüber allgemeine
Uebereinstimmung herbeizuführen sei Wenn man in diesem
Sinne vorgehe so sei nicht zu bezweifeln daß der Kongreß
dazu beitragen werde die Gesetzgebung auf dem Gebiete des
Städteweseuö zu fördern wie es ein Jeder im Interesse
der Selbstverwaltung und der freiheitlichen Entwickelung
wünschen müsse Bravo Nachdem darauf vr Straßmanu
durch Akklamation zum Vorsitzenden der Versammlung
ernannt war konstituirte derselbe das Bureau aus folgenden
Personen Lüders Görlitz Meier Thorn Milch Breslau
Hauow Anklam Fiebiger Halle und Pilet Posen

Es folgte nunmehr die Tages Ordnung
Erster Gegenstand derselben ist die Zusammensetzung

des Magistrats Stadtrath a D Lüders Görlitz geht zu
nächst ausführlich auf die Intentionen der Regierung ein
wie solche aus dem dem Landtage vorgelegten Entwürfe
der Städteorduung bekannt sind und weist nach daß eine
Aenderung im Interesse der Selbstverwaltung nöthig sei
Er motivirt sodann folgende Resolution Der Magistrat
wird von der Stadtv Vers gewählt Der Magistrat be
steht aus 1 dem Bürgermeister als dem Vorsitzenden
2 wenigstens einem Beigeordneten oder einem zweiten stell
vertretenden Bürgermeister 3 uubesoldeten Stadträthen
die Zahl derselben beträgt vorbehaltlich anderweitiger orts
statutarischer Bestimmung den 6 Theil der Stadtverordne

ten Auf Gemeindebefchluß können von der Stadtv
Vers außerdem gewählt werden ein zweiter zur Stellver
tretung des Bürgermeisters berufener Beigeordneter ein
oder mehrere besoldete Stadträthe Syndikus Kämmerer
Die Zahl der besoldeten Magistrats Mitglieder darf die
Zahl der unbefoldeten nicht erreichen Auf letzteren Punkt
legt Redner besonderes Gewicht er will daß die unbefol
deten Stadträthe d h das bürgerliche Element immer die
Majorität habe

Vom Stadtv Eugen Richter Berlin ist ein Zusatzan
trag eingegangen nach welchem die Zahl der unbefoldeten
Stadträthe nicht mehr als 12 betragen darf

Die Diskussion wird eröffnet durch Friedländer Ostrowo
der aber unverständlich bleibt

Stadtv E Richter II ergreift das Wort um als ein
ziger Abgeordneter in der Versammlung die Ansichten des
Abgeordnetenhauses zu entwickeln Redner spricht von dem
unheilvollen Einfluß den die Bürgermeister auf den Ent
wurf der Städteordnung gehabt erklärt feine Uebereinstim
mung mit der vorgelegten Resolution und wünscht nur daß
sein Zusatzantrag aufgenommen werde Ein gewisses Mini
mum müsse festgesetzt werden damit die kollegialische Bera
thung nicht unmöglich gemacht werde die Maximalzahl 12
sei völlig ausreichend auch für Berlin namentlich wenn
Schul und Bauräthe ausschieden aus dem Magistrate

Je mehr der Magistrat vermehrt werde desto mehr
werde der Einfluß des Bürgermeisters vergrößert Dieser
habe es dann in der Gewalt einzelne mißliebige Mitglieder
ganz kalt zu stellen Den Magistrat solle man vermindern
die gemischten Verwaltungs Deputatiouen aber vermehren
das entspreche dem Geiste der Städteordnung Wenn der
Magistrat wie in Brandenburg 15 16 unbesoldete Stadt
räthe habe woher sollten dann vernünftige Leute für die
Stadtverordneten Versammlung kommen Gelächter Der
Grundcharakter der städtischen Verfassung verlange eine Be
schränkung in dieser Hinsicht Bravo

Stadtverordneter Bohm Berlin Korreferent bezwei
felt daß es in Berlin möglich sei mit 12 unbesoldeten
Stadträthen auszukommen und beantragt er jeder Stadt
anheimzugeben außer dem Syndikus und Kämmerer noch
andere Techniker zu wählen Schulräthe müßten durchaus
im Magistrat sitzen und dürften nicht zu bloßen Beamten
des Magistrats degradirt werden Geschähe dies so hörten
die großen Städte auf dem Staate in dem Schulwesen
voranzuleuchten da sich kein hervorragender Schulrath für
eine so untergeordnete Stellung finden würde

Stadtverordneter Graßmann Stettin motivirt ein redak
tionelles Amendement zu dem Amendement Richter

Stadtverordneter Fiebiger Halle hebt hervor daß
die Zahl der besoldeten Magistratsmitglieder nicht allzusehr
beschränkt werden dürfte damit deren Arbeiten nicht an
Beamte welche nicht von der Stadtverordneten Versamm
lung sondern vom Magistrat gewählt würden übertragen
werden könnten

Die Berathung wird jetzt geschlossen
Der Referent Lüders erhält nochmals das Wort und

weist nach daß das Amendement Richter nicht erforderlich
sei Der Antrag Graßmann sei redaktioneller Natur und
zu acceptiren Wenn die technischen Räthe nicht Mitglieder
des Magistrats so verliere die Versammlung ein wichtiges
Recht diese Räthe zu wählen

Stadtverordneter Bohm zieht seinen Antrag zurück
behält sich aber vor die Sache noch im Kongreß zur Sprache
zu bringen

Bei der Abstimmung wird sodann das Amendement



Richter mit geringer Majorität und sodann die ganze Reso
lution ohne Widerspruch angenommen

Es folgt eine Pause um 11 /2 Uhr
Um 12 Uhr wird die Sitzung wieder eröffnet
Vom Stadtv vr Zehme Franksurt a O ist beantragt

Punkt 1 der Tagesordnung vom Dienstag Dreiklassenwahl
system schon heute zur Diskussion zu stellen Dieser Antrag
findet Widerspruch vornehmlich von dem Stadtverordneten
E Richter Berlin welcher ausführt man erwarte von dieser
Versammlung daß sie ihr Urtheil besonders über technische
Fragen abgeben werde Die Fragen der Politik wie das
Dreiklassenwahlshstem lägen der Versammlung ferne darüber
seien die politischen Körperschaften nicht im Zweifel Die
Versammlung möchte sich nicht zu einer politischen Partei
versammlung machen Der obige Antrag Zehme wild
darauf abgelehnt und in der festgestellten Tagesordnung
fortgefahren

Es wird daher der 2 Punkt der Tagesordnung zur
Diskussion gestellt Beseitigung des Magistrats Kollegiums
auf Beschluß einer Behörde unter Zustimmung des Bezirks
raths Der Referent Stadtverordneter Beutner Berlin
führt aus daß da die jetzige liberale Majorität des Abgeord
netenhauses die Städteordnung nicht einmal auf den Stand
punkt der Stem schen Gesetze führen wolle in Bezug auf
verschiedene Punkte das Gewicht der Versammlung in die
Wage geworfen werden müsse Hierzu gehöre daß die
kollegialische Verfassung des Magistrats unter allen Um
ständen unangetastet bleiben müsse Er schlage daher fol
gende Resolution vor Der Stadtverordneten Kongreß ist
der Ansicht Die Beseitigung der kollegialischen Verfassung
des Magistrats soll nur zulässig sein wenn beide städtischen
Behörden übereinstimmen und wenn der Beschluß nach
Analogie der Verfassungsveränderungen in 3 Lesungen mit
längeren Zwischenräumen von mindestens 6 Wochen wieder
holt worden ist

Es ist hierzu ein Amendement Ficbiger Halle ein
gegangen nach welchem zu der Resolution hinzugefügt wer
den soll daß die Beseitigung der kollegialischen Versassung
nur in Städten bis zu 5000 Einwohnern zulässig sei
Der Antragsteller führt hierzu aus daß Stein nur in den
Städten bis zu 2500 Einwohnern die Bürgermeister Ver
fassung zugelassen Was sei denn verbrochen von den
Städten daß man sie jetzt so einschnüren wolle Kehren
wir zu Stein zurück und setzen 5000 für 2500 was den
Heutigen Bevölkerungsverhältnissen entspricht

Stadtverordneter E Richter Berlin sieht in dem An
trage des Vorredners eine Bevormundung der Städte Es
seien einmal zwei Systeme vorhanden beide hätten ihre
Vorzüge eine Verschmelzung beider sei unter Umständen
zulässig Die Resolution dagegen sei unannehmbar Ab
geordneten und Herrenhaus seien darüber bereits einig
auch für die Zukunft

Stadtverordneter Springer Berlin will sich gegen ein
zelne Ausführungen des Vorredners verwahren Die Bürger
meisterverfassung sei nicht ebenso gut wie die kollegialische
wir können also nicht zulassen daß die schlechtere Verfassung

eingeführt werde Redner ist dagegen für die Resolution
Bravo

Stadtv Fiebiger Halle vertheidigt nochmals sein
Amendement es müsse den größeren Städten geradezu ver
boten werden die kollegialische Verfassung aufzuheben

Stadtv I i Langerhaus Berlin für die Resolution und
gegen das Amendement im Namen der Freiheit Die pro
jektirte Städteordnung sei außerdem für das ganze Land
bestimmt

Nachdem sodann der Referent Stadtv Beutner mit
Bekämpfung des AmendementS nochmals für die Resolution
gesprochen und der Stadtv Fiebiger durch Richter überzeugt
wird daß der Entwurf der Städteordnnng für das ganze
Land berechnet sei zieht derselbe sein Amendement zurück
worauf die Versammlung sich ohne Widerspruch für die
Resolution erklärt

Es folgt Nr 3 der Tagesordnung Gemeinschaftliche
Sitzungen des Magistrats und der Stadtverordneten unter
Vorsitz des Bürgermeisters, Der Referent Stadtverordneter
Springer Berlin führt aus daß diese Bestimmung ein
Novum sei und einen Widerspruch enthalte gegen die Aus
führung der Motive des Entwurfes daß das Bewährte bei
behalten und das Schlechte abgeschafft werden solle Redner
wendet sich gegen den Entwurf sowie gegen die Beschlüsse
die dieser Sache von beiden Häusern des Landtages gefaßt
sind und empfiehlt die nachfolgende Resolution

Der Kongreß hält dafür
Daß die in der Regierungs Vorlage enthaltenen wie

durch die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses geschehenen Be
stimmungen betr die Abhaltung gemeinschaftlicher Sitzuuge
der Stadtverordneten Versammlung und des Magistrates
unter Vorsitz des Bürgermeisters die Selbständigkeit der
Stadtverordneten Versammlungen untergraben und damit
deren Beschlüssen denjenigen Werth nehmen welchen die
Beschlüsse einer Gemeinde Vertretung haben müssen daß
diese Bestimmungen zugleich geeignet sind das Ansehen des
Magistrates der nur dazu berufen ist die ganze Geschäfts
führung aller die Gemeinde betreffenden Angelegenheiten zu
leiten zu schädigen und daß ein durch eine gemeinsame Ab
stimmung in einer Sitzung beider städtischen Kollegien fest
gestellter Beschluß kein kommunaler Beschluß ist wie ihn
die bisherige Städte Ordnung verlangt

In der längeren Rede des Referenten wird namentlich
unter großem wiederholten Beifall des Vorsitzenden hervor
gehoben es zieme sich nicht daß ein Beamter der Bürge
meister den Vorsitz in der Stadtverordneten Versammlung
übernehme in der ausgesprochenen Absicht die Versammlung
zu seiner Meinung zu bekehren Eine Stadtverordneten
Versammlung erwäge ihre Beschlüsse so gründlich daß sie
dieselben nicht ändere wenn das schwere Geschütz des Ma
gistrats auffahre Endlich sei die Einrichtung auch für den
Magistrat gefährlich WaL aber die Etatsfestsetzung in
solchen gemeinschaftlichen Sitzungen betreffe so heiße das

die Sache über den Haufen werfen Er stehe mit Unwillen
erfüllt diesen Beschlüssen gegenüber und bittet um Annahme
seiner Resolution allseitiges Bravo

Stadtverordneter Graßmann Stettin ebenfalls gegen
die gemeinschaftlichen Sitzungen bei denen anch das Kontrol
Recht der Stadtverordneten Versammlung verloren gehe
Wenn man ferner die Öffentlichkeit ausschließe so sehe das
aus als ob man sich schäme Bravo

Stadtverordneter Springer Berlin thatsächlich daß der
Ausschluß der Oeffentlichkeit nicht im Entwurf statuirt sei
sondern erst dnrch die Versammlung beschlossen werden
dürfe

Die Versammlung stimmt darauf ohne allen Wider
spruch der Resolution zu und vertagt sich um 2 Uhr 5 Mi
nuten bis morgen

Vermischtes
Leipzig Zum Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

wird wie wir hören mit großer Majorität der jetzige Vize
bürgermeister vr Georgi nationalliberales Mitglied des
Reichstages gewählt werden

BekmmtMKchMg
Die Halle sche Sparkassen Gesellschaft hat der allgemeinen Landesstiftung des Natio

naldanks ein Kapital von 500 Thlr 1500 zu dem Zwecke überwiesen um durch die
davon aufkommenden Zinsen würdige bejahrte und besonders dürftige Veteranen der Preußi
schen Armee welche der Stadt Halle angehören und in derselben wohnhaft sind zu unter
stützen

Unter Veteranen in diesem Sinne sind diejenigen alten Krieger vom Unteroffizier
abwärts zu verstehen welche den Nachweis darüber führen können daß sie als Soldaten ihre
Schuldigkeit gethan sonst untadelig gelebt haben auch nicht im Stande sind ihren Unterhalt
zu erwerben und das 60 Lebensjahr erreicht haben Im Kriege oder im Dienst erhaltene
Wunden und unverschuldete Krankheit welche die Arbeitsfähigkeit lähmen heben die Alters
beschränkung auf und bei gleicher Berechtigung gehen Verwundete den Uebrigen vor

Wir sind veranlaßt Vorschläge zur Vertheilung der diesjährigen Zinsen zu machen
wir fordern deshalb diejenigen Veteranen welche berücksichtigt zu werden wünschen auf sich
bis zum 7 Oktober cr aus der Armenkasse bei dem Herrn Rendant Pallas persönlich zu
melden und die erforderlichen Nachweise zu führen

Halle den 26 September 1876 Die Armen Direktion
Bekanntmachung

Am 20 September d I wurde in dem Bergholze bei Petersberg ein männlicher
Leichnam aufgehängt gefunden Der Tod ist anscheinend schon vor Monaten erfolgt Be
kleidet war derselbe mit einer schwarzen Tuchmütze einem Casinet Halstnche einem grau
karrirten Rocke einer Bnckskinweste einer Drillichhose einem leinenen Hemde graubordenen
Hosenträgern rindsledernen Halbstiefeln und einer grauwollenen Jacke Außerdem fand sich
eine Schnupftabaksdose ein Tabaksbeutel und ein weißkarrirtes Taschentuch vor Ich bitte
um schleunige Mittheilung über die Persönlichkeit des Erhängten

Halle den 25 September 1876 Der Staats Anwalt
Die unter dem 20 d M wegen DiebBWUMWsMi zEMMU A stahls bei Wittwe Petri in Nietleben

steckbrieflich verfolgte Emilie Poser aus Meraue ist ergriffen

Halle den 25 September 1876 Der Staats Anwalt

Tchulsache
Die Bürger und Vorschule Parallelschule in den Francke schen Stiftungen be

ginnt das Winterhalbjahr Montag den A Oktober mit der Prüfung und Aufnahme der
angemeldeten Schüler welche von 8 11 Uhr im Eonferenzzimmer der deutschen Schulen
stattfindet Dienstag den 1t Oktober Anfang der Lectionen L Vilke

Für die Redaction verantwortlich C Bobardt

Königswinter 23 September Friedrich Har
kort der am Dienstag von Hornheim kommend gesund
hier eintraf ist nicht unerheblich erkrankt

Oderberg Wenn Leute Pech haben, Der Feuer
wehr Direktor in Oderberg ist Herr Spiegelberg Da über
müthige Burschen dem Nachtwächter in Oderberg einige
Male Feuer gemeldet hatten wonach dieser getutet und die
ganze Stadt in Alarm gebracht und es hinterher nirgend
gebrannt hat so war dem Wachter der Nacht von Herrn
Spiegelberg aufgegeben worden bei etwaiger Feuersnoth
allemal den Befehl zum Tuten erst vom Herrn Bürgermeister
einzuholen und zwar bei Verlust seines Amtes In einer
Nacht der vergangenen Woche brannte nun das Amt Neuen
dorf eine viertel Meile von Orerberg Der Wächter sah
den blutig rothen Feuerschein und klopfte beim Bürgermeister
an die Fensterladen Der Bürgermeister wischte sich den
Schlaf aus den Augen gähnte und reckte sich sah nach der
Richtung von Neuendorf und befahl dem Wächter zu tuten
Es vergingen keine zehn Minuten da war der Branddirek
tor Spiegelberg mit seiner freiwilligen Feuerwehr auf dem
Wege nach dem Spritzenhanse Die Nacht war aber so
stockdunkel daß die Rettungsmannschaft das auf dem Trocken

platz dicht an der Oder ganz neu erbaute Spritzenhaus erst
gar nicht finden konnte indeß gelang dies doch in zehn
Minuten Der Wächter sollte jetzt eine Laterne anzünden
doch war bei der ganzen Mannschaft nicht ein Schwefelholz
zn finden Nach abermals zehn Minuten war es dem
Polizeidiener gelungen ein Bund Streichhölzer aufzutreiben
und nun brannte die Laterne Nasch sollte nun das Spritzen
haus aufgeschlossen werden aber zum Unglück hatte der Brand
direktor den Schlüssel vergessen Diesmal währte es kaum
acht Minuten da war der Schlüssel znr Stelle Um sich
nicht lange mit dem Heranholen von Pserden aufzuhalten
spannte sich die Mannschaft selbst vor die Spritzen und trabte
damit in die Nacht hinein Der Rettungszug verfehlte
jedoch die Richtung nach Neuendorf und gerieth mit der
Spritze iu die hier sehr flache Oder Da Alle rüstig mit
Hand an legten so war nach kaum weiteren zehn Minuten
die Spritze so weit aus dem Schlamm gehoben daß sie
wieder umkehren konnten Im ganzen war noch nicht eine
Stunde vergangen da war die Feuerwehr mit der Spritze
auf dem Oderdamm und nun sollte es in einer Tour bis
Neuendorf gehen da kam ein reitender Bote und meldete
daß Amt Neuendorf mit der Meierei und sämmtlichen
Scheunen bis in den Grund niedergebrannt seien Nach
dieser Trauerpost befahl der Feuerwehrdirektor Kehrt
Nach Hause trab trabl und nach abermals zwanzig Mi
nuten lagen Alle wieder in ihren Betten und schliefen wie
die Mnrmelthiere Zehn Minuten später ging der Mond
auf und übergoß mit seinem milden Licht die Stätte wo
früher Amt Neuendorf gestanden hatte

Handel und Verkehr
Die Kreditverhältnisse und d Zahlungsweise sind

in Deutsch aud nachgerade auf einem Punkte angelangt
welcher Abhilfe dringend nothwendig macht Daß dies in
weitesten Kreisen anerkannt wird ergiebi sich aus den man
nigfachen Vorschlägen welche zur Herstellung eines besseren
Zustandes gemacht worden sind und gemacht werden Pri
vate Handelskammern und Vereine empfehlen der eine das
Chequesystem der andere dns Trattensystem c

Br llsbibliothel auf dem Rathhause
Dienstags und Freitags von 7 bis 8 Uhr Abends

und Sonutn zs von 11 bis 12 Uhr geöffnet

s Eine Wohnung 1 Etage 2 Stuben K,
K nebst Zubehör sofort oder später zu bezie

hen gr Wallstraße 24 II
Diirs WoimuuA 1 Ootodsr xu sr

miötllöll Ar IIlriolisstrÄssö 11
2 Wohnungen 2 Stnben 1 Kammer c,

ä 100 H sind vor dem Geistthor zu vermie
then Näheres beim Bauunternehmer

Schulizts hinterm Harz 10
Eine Wohnung 1 Etage 3 St 2 K,

Küche zu vermiethen gr Ulrichsstraße 18
2 schöne Wohnungen zu je 50 A sind

Advocatenstraße 18 in Giebichenstein zu ver
miethen und sofort zu beziehen

Wohnungen zu 270 und 330 sind so
fort oder später zu vermiethen

Klausthorstraße 10/11
Eine sehr freundlich gelegene halbe Etagi

ist preiswerth zu vermiethen und sofort zu be

ziehen Weidenplan 3s,
Stube K K Entree nebst Zubehör weg

zugshalber sofort zu vermiethen bei
Thiele in Giebichenstein Gosenstraße 4

Ein mittl Laden zum 1 Januar 77 fm
60 A zu vermiethen Leipzigerstraße 66

Eine Wohnung zu 150 G zu vermiethen
u 1 Januar oder 1 April zu beziehen bei

L Käthe Leipzigerstraße 95 II
Die 1 2 und 3 Etage sowie der große

Laden sind zu vermiethen

Leipzigerstraße 72

Eine Wohnung 4 St 2 K Küche nebst
Zubehör und Gartenbenntzung zu vermiethen
und 1 April 77 zu beziehen Desgl eine
1 October oder später Geiststraße 34

1 Stube 2 Kammern 1 Oetober f 45
zu vermiethen gr Ulrichsstraße 50

Druck der Buchdruckerei des Waisenhauses

7 4

Einige Wohnungen zu 100 u 60 zum
1 Oetober zu bezieh en Steiuweg 42 l

Wohnung zu 65 O ve 7 Ackersttaße 5
2 kleine Wohnungen sofort zu beziehen
Räheros in der Exped d Bl
Kl Stube f 1 Person kl Wallstraße 7
Fr Wo hnung zu vermiethen Neu stadt 5
Eine Wohnung zum 1 Oetober zu beziehen
Näheres in der Exped d Bl
Eine Wohnung zu vermiethen Ünterberg 5
Eine gut möblirte Parterrewohnung

Z grosze Pieren ist zn vermiethen und
gleich beziehbar Mittelstrafte 3

Freundlich möbl Stube u K 1 Oetober
M vermiethen Barfüß erstraße 48

Gut möbl Stube u K zu vermieden
Schülershof 10 I nahe am Markt

Freundl möbl Sk lbchen l Oct
zu verm Ran ni/chestr 1 4 II

Frdl möbl Stuöe von einem anst Herrn
of ort zu beziehen g r Bmuhausga fse 9 pt

Stube u K part, auf W mit Aufwart
erin an 1 anst H Rannischestr 18 I
Ein möbl Zimmer nebst SchlaMinet sof
1 Oetober zu kvz Blücherstra ße 9 II
Freundl inött Stube Landwehrstr 17 11
Eine sein möbl Partcrre Wohnmig sofort

u vermieth en Lindenstraße 6
Möbl Stube u K gr Wallstraßc l I
Anst Schlafstelle m K 3i äW üsg7l4 I
Anst Schlafstelle m K Zapfenstr 19 I
Anst Seblafstelle Ulrichsstraße 7 Hof
1 Herr als Mitbew ges SchülnHof e,
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